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Von Bau-km 4+981,42 bis Bau-km 5+156,91  

Baulänge: 175,49 m 

Nächster Ort: Immenrode 

Landkreis: Goslar 

Genehmigungsbehörde: Landkreis Goslar 

 
 

Prüfkatalog 

zur 

Ermittlung der UVP-Pflicht  

von 

Straßenbauvorhaben  
 

Teil A: UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vor-
habens gemäß § 3b und § 3e UVPG sowie § 3 NUVPG 

 
Teil B: Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG 

sowie § 5 NUVPG 
 
UVPG in der Fassung vom 24.02.2010 zuletzt geändert durch Art. 3 V v. 18.5.2011 (BGBl I 2011 S.892) 

NUVPG in der Fassung vom 30.04 2007 zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 122) 

 
Aufgestellt 
Goslar, den ………….. 
Geschäftsbereich Goslar 
 
im Auftrage: 
 
............................................................................. 

Geprüft: 
Goslar, den …………. 
Landkreis Goslar 
 
im Auftrage: 
 
.............................................................................. 

Ausbau der Bundesstraße 82 Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr 

 
Geschäftsbereich Goslar  



Teil A: UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vorhabens 
gemäß § 3b und § 3e UVPG sowie § 3 NUVPG 

 

 
1 
 

Straßenbauvorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener UVP 
gemäß § 3b Abs.1 i.V. mit Anlage 1 UVPG, Ziffer 14.3 bis 14.5, 
§ 3b (2), § 3b Abs. 3 oder § 3e UVPG und Anlage 1 NUVPG 

Zutreffendes 
ankreuzen 

1.1 Neubau einer Bundesautobahn oder einer Bundesstraße als Schnellstraße, 
wenn diese eine Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäi-
schen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs ist 
(vgl. Anlage 1 Nr. 14.3 UVPG) 

 

1.2 Neubau einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße, die eine durchgehende 
Länge von 5 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.4 UVPG) 

 

1.3 Ausbau oder Verlegung einer bestehenden Bundesstraße zu einer vier- oder 
mehrstreifigen Bundesstraße, wenn der auszubauende und/oder verlegte Ab-
schnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 
Nr. 14.5 UVPG). 

 

1.4 Bau eines weiteren Abschnittes einer neuen vier- oder mehrstreifigen Bundes-
straße oder Ausbau, ggf. samt Verlegung, eines weiteren Abschnittes einer 
bestehende, höchstens dreistreifigen Straße zu einer vier oder mehrstreifigen 
Bundesstraße, wenn dadurch die unter Punkt 1.1 bis 1.3 genannten Größen-
werte erreicht oder überschritten werden. 

Dabei sind bestehenden Straßenabschnitte zu berücksichtigen , die: 
 nach dem 14.03.1999 hergestellt oder rechtlich gesichert wurden und 
 die nicht uvp-pflichtig waren und 
 in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zu dem bestehen-

den Abschnitt stehen (vgl. § 3b Abs. 3 UVPG). 

 

 

1.5 Änderung oder Erweiterung eines UVP-pflichtigen Vorhabens: 

Verlängerung einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße durch Neubau oder 
weiteren Ausbau, ggf. samt Verlegung einer bestehenden Straße, wenn das 
Verlängerungsvorhaben selbst die Straßenlängen die in der Anlage 1 des 
UVPG unter 14.4-14.5 angegebenen sind, erreicht oder überschreitet (vgl, § 3e 
Abs. 1 Nr. 1 UVPG)  

 

2 Straßenbaubauvorhaben mit vorgeschriebener UVP gemäß 
Niedersächsischem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (NUVPG) 

 

2.1 Bau einer vier- oder mehrstreifigen Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder Privatstra-
ße, wenn die neue Straße eine durchgehende Länge von 5 Kilometern oder 
mehr aufweist oder wenn eine bestehende ein- oder zweistreifige Straße verlegt 
oder ausgebaut wird und der geänderte Straßenabschnitt eine durchgehende 
Länge von 10 Kilometern oder mehr aufweist; (vgl. NUVPG Anlage 1 Nr. 4) 

 

2.2 Bau einer Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen 
Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs  

 

2.3 Wesentliche Änderung einer Schnellstraße (§ 4 Abs. 3 NUVPG)  

 
Falls keiner der o.g. Punkte zutrifft, ist die UVP-Pflicht für den Bau sonstiger Straßen durch eine 
Vorprüfung des Einzelfalls zu ermitteln (vgl. Anlage 1 Nr. 14.6 UVPG bzw. Anlage 1 Nr. 5 NUVPG). 
  



Teil B: Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG und 
§ 5 NUVPG 

 

1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens  
Zusätzliche Erläuterungen ggf. am Ende dieser Tabelle 

 Neubaumaßnahme 
 Änderung oder Erweiterung einer Straße 

 

Art/Umfang 

 
1.1 

 
Baulänge in km: 
  

 
0,176 

 
 
1.2 

 
geschätzte Flächeninanspruchnahme in ha (Bau/Anlage): 
 

 
0,100 

 
 
1.3 

 
geschätzter Umfang der Neuversiegelung in ha:  
 

 
0,045 

 
 
1.4 

 
geschätzter Umfang der Erdarbeiten in m³: 
 

 
1000,00 

 
 
1.5 

 
Ingenieurbauwerke (z. B. Anzahl der Brückenbauwerke, ggf. erläu-
tern): 

 
0 
 

 
1.5a 
 

 
geschätzte Länge der Bauzeit: 

 
12 Wochen 

Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? 
Zusätzliche Erläuterungen ggf. am Ende dieser Tabelle 

nein ja geschätzter 
Umfang/ 

Erläuterungen
 
1.6 
 

 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben/ prog-
nostizierte Verkehrsbelastung (DTV) 

 
 

 
 

 
      

 
1.7 
 

 
Erhöhung der Lärmemissionen  

 
 

 
 

 
      

 
1.8 

 
Erhöhung der Schadstoffemissionen 
 

 
 

 
 

 
      

 
1.9 

 
Zusätzliche Zerschneidung 
 

 
 

 
 

 
      

 
1.10 

 
Visuelle Veränderungen 
 

 
 

 
 

 
siehe unten 

 
1.11 

 
Veränderungen des Grundwassers 
 

 
 

 
 

 
      

 
1.12 

 
Änderung an Gewässern oder Verlegung von Gewässern 
 

 
 

 
 

 
      

 
1.13 

 
Klimatische Veränderungen 
 

 
 

 
 

 
      

 
  



Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? 
Zusätzliche Erläuterungen ggf. am Ende dieser Tabelle 

nein ja geschätzter 
Umfang 

 
1.14 

 
Sonstige Wirkungen oder Merkmale des Vorhabens (Anlage, Bau 
oder Betrieb), die erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen 
hervorrufen können 
- Abwasser/Oberflächenentwässerung 
- Abfall (z.B. belastete Böden/Asphalte bei Ausbaumaßnahmen) 
- Rohstoffbedarf 
- besondere Probleme des Baugrundes (z.B. Moorböden) 
- Abwicklung des Baubetriebs 
- andere und zwar:       
Grenzüberschreitende Auswirkungen: 
-       
-       

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
      

 
1.15 

 
Gibt es frühere Änderungen des Vorhabens, die noch keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden sind (vgl. 
§ 3e Abs. 2 UVPG und § 2(1) NUVPG.  
 

 
 

 
     

 
      

 
1.16 

 
Handelt es sich offensichtlich nicht um einen empfindlichen Stand-
ort? 
 

 
 

 
 

 
      

 
1.17 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesamteinschätzung der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens 
 
Einschätzung, ob von dem Vorhaben aufgrund der unter B 1.1 bis B 1.16 beschriebenen 
Wirkfaktoren und einer groben Betrachtung des betroffenen Standortes erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen ausgehen können. 
 
Eine Betrachtung der Punkte B 2 und B 3 ist entbehrlich, wenn die Einschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass von dem 
Vorhaben offensichtlich keine nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen können und es sich offensichtlich nicht um einen 
empfindlichen Standort handelt. Dies ist nachvollziehbar zu begründen. Die Straßenbauverwaltung kann einen Vorschlag 
für eine Begründung liefern, entscheidend ist die abschließende Einschätzung der Genehmigungsbehörde. 
Wenn die Einschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der beschriebenen Merkmale und der Wirkfaktoren des 
Vorhabens und einer Kenntnis des betroffenen Standortes erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht offensichtlich 
ausgeschlossen werden können, ist die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls unter Einbeziehung der Teile B 2 und B 3 
weiterzuführen. 
 
Begründung, warum aufgrund der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens ggf. keine nachteiligen Umweltauswirkungen 
ausgehen können: 
 

 Erläuterungen zu 1 
Durch die Anordnung einer Linksabbiegespur sowie den Neubau einer Querungshilfe im Bereich der 
Feuerwehrzufahrt erhöht sich die befestigte Fläche um ca. 0,045 ha. Durch den so entstehenden 
breiteren Verkehrsraum ergibt sich eine visuelle Änderung des Verkehrsraumes. Die zu erbringenden 
Arbeiten finden im Bereich der jetzigen Bundesstraße B82 sowie im angrenzenden Straßenseiten-
graben statt. Für diese Bereich sind keine weiteren Wirkfaktoren mit umweltbeeinflussendem 
Charakter vorhanden, so dass  insgesamt keine nachteiligen Umwelteinflüsse erwartet werden. 
 

 
  


